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BEIM HAUSKAUF OHNE TRAUSCHEIN BESTEHT BESONDERER REGELUNGSBEDARF

Den Traum von den eigenen vier Wänden hegt auch eine große Anzahl der etwa 1,5 Millionen Paare, die in Deutschland ohne Trauschein zusammen leben. Viele von ihnen erwerben gemeinsam eine Immobilie. Doch gesetzliche Regelungen, wie sie für die bürgerliche Ehe oder die eingetragene gleichgeschlechtliche Lebenspartnerschaft existieren, sucht man für Ehen ohne Trauschein vergebens. 

In guten Zeiten ist dies kein Problem. In schlechten Zeiten - bei einem Scheitern der Beziehung - gibt es oftmals ein böses Erwachen und herbe finanzielle Verluste. Daher sollten bereits beim Kauf die Rechts- und Vermögensverhältnisse im Zusammenhang mit der Immobilie geregelt werden. Oliver J. Pangratz, Finanzberater aus Frankfurt, weiß aus Erfahrung: „Wir erleben in täglichen Beratungsgesprächen immer wieder, dass dieses Risiko von den Beteiligten häufig ignoriert, gar nicht oder erst zu spät wahrgenommen wird.“ 

Wenn nicht ausdrücklich vereinbart, stehen beim Scheitern der Beziehung keinem Partner Rückzahlungsansprüche zu. Dies kann gerade beim gemeinsamen Erwerb einer Immobilie zum Problem werden. Hat sich beispielsweise der besserverdienende Partner mehrheitlich an den Kosten für die gemeinsame Eigentumswohnung beteiligt, kann er seinen Mehraufwand nicht einfach zurückverlangen. Finanzberater Pangratz: „Das gleiche gilt, wenn die Partner beim Kauf Eigenkapital  in unterschiedlicher Höhe eingesetzt haben.“ 

Aber: Das ungleiche finanzielle Engagement kann durch eine unterschiedliche Beteiligung am Eigentum kompensiert werden. Oder die Partner erwerben die Immobilie als Gesellschaft bürgerlichen Rechts. Dann können im Rahmen einer Vereinbarung der Partner - dem Gesellschaftsvertrag - detaillierte Regelungen über das Beteiligungsverhältnis sowie den Ausgleich unterschiedlicher finanzieller Aufwände getroffen werden. 

Nicht selten werden auch die Aufwände für die gemeinsame Immobilie zwar von beiden Partnern gezahlt, das Eigentum aber aus besonderen Gründen - etwa der Eigenheimzulage - nur von einem Partner erworben. In diesem Fall muss dringend sichergestellt werden, dass der andere Partner beim Scheitern der Beziehung entweder nachträglich am Eigentum beteiligt wird oder seinen Aufwand zurückerhält. 

Die Partner sollten sich zudem gegenseitig für den Fall absichern, dass der andere vor ihm stirbt. Anders als bei Eheleuten oder eingetragenen Lebenspartnerschaften gibt es bei Ehen ohne Trauschein für die Partner keine gesetzlichen Erbrechte. Beim Tod eines Partners besteht daher die Gefahr, dass - jedenfalls solange noch keine gemeinsamen Kinder geboren wurden - Eltern und Geschwister an die Stelle des verstorbenen Lebensgefährten treten. 

Dem kann durch Testament oder Erbvertrag vorgebeugt werden. Da gemeinschaftliche Testamente Eheleuten und eingetragenen Lebenspartnern vorbehalten sind, können die Eheleute ohne Trauschein nur Einzeltestamente errichten. Diese können jedoch jederzeit widerrufen werden. Eine wechselseitige Bindung und damit Sicherheit bezüglich des Schicksals der Immobilie bietet ein Erbvertrag.
